
Übergangsregelungen Zweitfach Betriebswirtschaftslehre in einem Kombinationsbachelorstudiengang – Außerkrafttreten der Studien- und 
Prüfungsordnung 2010 am 30.09.2020 
Fall Module gemäß StO/PO 2010 und 

Änderungen 
Fall Berücksichtigung der Prüfungs- und Studienleistungen gemäß StO/PO 2016 und 

§ 110 ZSP-HU1 

 

A Pflichtbereich 

1 Alle Modulnoten fließen in die Gesamtnote ein.  24 LP der bestbenoteten Module fließen in die Gesamtnote ein. 

2 BWL I: Externes Rechnungswesen (6 LP) und Kostenrechnung (3 LP) 

 BWL I Modul BESTANDEN Externes Rechnungswesen → Externes Rechnungswesen: 6 LP 

Kostenrechnung →  Internes Rechnungswesen: 6 LP (Fachlicher Wahlpflichtbereich) 

3 BWL II: Absatztheorie (3 LP), Strategie und Organisation2 (3 LP) und Wirtschaftsinformatik I: (6 LP) 

Dringende Empfehlung: Absolvieren Sie vor dem Wechsel in die PO 2016 im Wintersemester 2016/2017 das fehlende Modul Wirtschaftsinformatik I, sofern 
Sie das Modul BWL II bereits bestanden haben. 

3a BWL II / Wirtschaftsinformatik I Module BESTANDEN Absatztheorie  / Wirtschaftsinformatik  →  Marketing und E-Business: 6 LP 

Strategie und Organisation / Wirtschaftsinformatik →  Strategie, Organisation und IT: 6 LP 

Die Modulnoten errechnen sich aus den Noten der jeweiligen Teilprüfungen Absatztheorie und 
Wirtschaftsinformatik bzw. Strategie und Organisation und Wirtschaftsinformatik im Verhältnis 
50:50. 

3b BWL II / Wirtschaftsinformatik I 1 Teilprüfung (TP) und  

Modul 
Wirtschaftsinformatik 
BESTANDEN 

Absatztheorie BE / Wirtschaftsinformatik  BE → Marketing und E-Business  

oder  

Strategie und Organisation BE / Wirtschaftsinformatik BE  →  Strategie, Organisation und IT 

Das fehlende Modul ist zu absolvieren. 3 LP werden nicht berücksichtigt, da die Prüfungsleistung 
Wirtschaftsinformatik nur einmal berücksichtigt wird. 

3c BWL II Modul BESTANDEN → Fachlicher Wahlpflichtbereich: 6 LP 

                                                 
1 Studien- und Prüfungsleistungen, die in demselben Studiengang oder Studienfach erbracht wurden, werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. Dies gilt auch für nicht bestandene Prüfungen. 
2 Sofern statt Strategie und Organisation die Prüfung Strategisches Management erfolgreich absolviert wurde, wird diese Prüfung entsprechend wie Strategie und Organisation berücksichtigt. Wurden 
beide Prüfungen erfolgreich bestanden, wird die Prüfung Strategisches Management im Wahlpflichtbereich Wirtschaftswissenschaft berücksichtigt. 



Fall Module gemäß StO/PO 2010 und 
Änderungen 

Fall Berücksichtigung der Prüfungs- und Studienleistungen gemäß StO/PO 2016 und 
§ 110 ZSP-HU1 

 

 

 

Pflichtmodule Marketing und E-Business sowie Strategie, Organisation und IT sind zu absolvieren 

3d BWL II 1 TP BESTANDEN →  Fachlicher Wahlpflichtbereich: 3 LP 

Pflichtmodule Marketing und E-Business sowie Strategie, Organisation und IT sind zu absolvieren 

3e Wirtschaftsinformatik I Modul BESTANDEN 

 

→ Fachlicher Wahlpflichtbereich: 6 LP 

Pflichtmodule Marketing und E-Business sowie Strategie, Organisation und IT sind zu absolvieren 

3f Absatztheorie / Strategie und Organisation  

Wirtschaftsinformatik I 

 
1 TP BE / Modul NB 
1 TP NB / Modul BE 

→ Absatztheorie NB und Wirtschaftsinformatik BE bzw. 

→ Absatztheorie BE und Wirtschaftsinformatik NB 

Berücksichtigung auf das Modul Marketing und E-Business, sofern die Gesamtnote mindestens 
4,0 ergibt (ab 4,1 „NB“). 

→ Strategie und Organisation NB und Wirtschaftsinformatik BE bzw. 

→ Strategie und Organisation BE und Wirtschaftsinformatik NB 

Berücksichtigung auf das Modul Strategie, Organisation und IT, sofern die Gesamtnote 
mindestens 4,0 ergibt (ab 4,1 „NB“). 

Die Modulnoten errechnen sich aus den Noten der jeweiligen Teilprüfungen Absatztheorie und 
Wirtschaftsinformatik bzw. Strategie und Organisation und Wirtschaftsinformatik im Verhältnis 
50:50. 

3g Absatztheorie / Strategie und Organisation  

Wirtschaftsinformatik I 

TP / Modul NICHT 
BESTANDEN 

→ Absatztheorie NB und Wirtschaftsinformatik NB  

Berücksichtigung der Fehlversuche auf das Modul Marketing und E-Business 

→ Strategie und Organisation NB und Wirtschaftsinformatik NB 

→ Berücksichtigung der Fehlversuche auf das Modul  Strategie, Organisation und IT 

 

 

 

  



Fall Module gemäß StO/PO 2010 und 
Änderungen 

Fall Berücksichtigung der Prüfungs- und Studienleistungen gemäß StO/PO 2016 und 
§ 110 ZSP-HU1 

 

4 BWL III: Finanzierung und Investition (3 LP) und Investmentanalyse und Portfoliomanagement (3 LP) 

 BWL III Modul BESTANDEN Finanzierung und Investition →  Grundlagen der Finanzwirtschaft I: 6 LP 

Investmentanalyse und Portfoliomanagement →  Grundlagen der Finanzwirtschaft II: 6 
LP (Fachlicher Wahlpflichtbereich) 

5 Statistik: Statistik I (4,5 LP), Statistik II (4,5 LP) 

 Statistik 2 TP BESTANDEN Statistik I →   Statistik I (6 LP) 

Statistik II →  Fachlicher Wahlpflichtbereich (6 LP) (kein Pflichtmodul in SO 2016) 

6 Externes Rechnungswesen 
Kostenrechnung 
Finanzierung und Investition 
Investmentanalyse und Portfoliomanagement 
Mathematik I 
Statistik I, Statistik II 

NICHT BESTANDEN Alle Fehlversuche werden entsprechend berücksichtigt. 

B Fachlicher Wahlpflichtbereich (24 LP) 

7 Teilprüfungen des Wahlpflichtbereiches BWL BESTANDEN oder 

NICHT BESTANDEN 

Bestandene Teilprüfungen der fachlichen Wahlpflichtbereiche werden mit den bereits erworbenen 
LP auf die entsprechenden Fachmodule berücksichtigt →   keine rückwirkende Erhöhung der LP. 

Alle Fehlversuche werden entsprechend berücksichtigt. 

 


